
Kompaktwissen Bodensee

Sicherheitsausrüstung

Vorgeschriebene Mindestausrüstung

Quellen: Prüfungsfragen Bodenseeschifferpatent, Landratsamt Bodenseekreis, Bodenseeschifffahrtsordnung

Zusammenstellung: http://sail.ytternhagen.de  − keine Gewährleistung auf Richtigkeit, Vollständigkeit, Aktualität

http://sail.ytternhagen.de 

Rettungsmittel

Mundsignalhorn Bootshaken Kompass

Festmacherleinen

Feuerlöscher  
− Fahrzeuge mit Heiz− oder Kocheinrichtungen 
− Fahrzeuge mit Innenbordmotoren > 4,4 kW 
− Fahrzeuge mit Außenbordmotoren > 7,4 kW 

Lenzeinrichtung
− mechanisch

Notbeleuchtung
−  Rundumlicht
− keine Taschenlampe

rote Notsignalflagge
− Mindestgröße 
60 cm x 60 cm

Paddel oder Ruder
−  nur für Fahrzeuge die durch 
Paddel oder Ruder bewegt 
werden können

Ankergeschirr
− ausgenommen Ruderboote 
− sowie Segelboote ohne festen 
Ballast bis 4,4 kW 
Maschinenleistung

Verbandskasten

Rettungsweste
− für jede Person an Bord
− Mindestauftrieb 100 N
− für Kinder unter 12 Jahren nur Rettungswesten mit Kragen 
oder Rettungskragen
−auf Segelfahrzeugen nur Rettungswesten und −Kragen

Rettungsring oder −Kragen
− Mindestauftrieb 100 N
− mit schwimmfähiger Wurfleine, Mindestlänge 10 
− für Fahrzeuge > 30 kW und Segelschiffe mit festem Ballast


